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1. Einleitung 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion haben sich im Rahmen des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes auf die Einhaltung der gemeinsamen Regeln zur nachhaltigen 
Sicherung einer stabilitätskonformen Fiskalpolitik verpflichtet. Die fiskalpolitischen Kon-
vergenzkriterien für den Eintritt in die Währungsunion – ein Haushaltsdefizit von nicht mehr 
als 3 % und eine Schuldenstandsquote von höchstens 60 % des nominalen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) – sind dauerhaft als Obergrenze etabliert. Die Mitgliedstaaten haben außerdem 
vereinbart, einen ausgeglichenen oder überschüssigen Gesamthaushalt anzustreben. Jährliche 
„Stabilitätsprogramme“ sollen zeigen, in welchem Zeitrahmen und auf welche Weise das 
Ziel eines ausgeglichenen Haushalts erreicht werden kann. Für die Einhaltung dieser Vorga-
ben sind zunächst die Mitgliedstaaten als Gesamtstaat verantwortlich. Deshalb sollen inner-
staatliche Regelungen in föderal strukturierten Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die je-
weiligen Gliedstaaten gemeinsam die Einhaltung der Stabilitätskriterien gewährleisten. Ne-
ben den Vorgaben des Europäischen Stabilitätspaktes und den Schuldenbegrenzungserfor-
dernissen von Art. 104 EGV gelten in Deutschland freilich auch die nationalen Verfas-
sungsnormen von Art. 115 GG und die analogen Vorschriften in den Länderverfassungen. 
Diese Regelungen eröffnen vor allem dem Bund und den mit einer weitgehenden Haushalts-
autonomie versehenen Bundesländern umfangreiche Möglichkeiten zur Kreditaufnahme. Die 
Vorschriften orientieren sich an der „Goldenen Regel“, mit der öffentliche Defizite gerecht-
fertigt werden. Unterstellt wird dabei, dass mit den durch staatliche Verschuldung ermög-
lichten Investitionen der künftigen Schuldenlast ein entsprechender Nutzen gegenübersteht. 
Viele Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Wirkungen öffentlicher Investitionen außer-
ordentlich schwer abzuschätzen sind. Die „goldene Regel” der Kreditfinanzierung von In-
vestitionen bietet darüber hinaus keine Gewähr für eine tragbare Finanzlage der öffentlichen 
Hand und für die Kontrolle des Gesamtschuldenstandes (Kapitel 2).  
 
In Deutschland werden seit längerem innerstaatliche Regelungen zur Schuldenbegrenzung 
diskutiert. Nach mehreren Anläufen ist im März 2002 für den Finanzplanungsrat eine erste 
gesetzliche Regelung zur innerdeutschen Koordination der Haushalte getroffen worden. 
Diese Vereinbarung genügt den Anforderungen an einen effektiven innerstaatlichen Stabili-
tätspakt jedoch nur zum Teil. So sind die Empfehlungen des Finanzplanungsrats nicht 
sanktionsbewehrt; nicht geklärt ist auch, wie der auf die Länder entfallende Verschuldungs-
rahmen auf die einzelnen Bundesländer zu verteilen ist. Außerdem fehlen Regelungen dazu, 
wie mögliche Sanktionszahlungen an die Europäische Union auf Bund und Länder aufzu-
teilen wären. Die praktische Relevanz der Neuregelung für den Finanzplanungsrat ist bislang 
nicht zu erkennen (Kapitel 3). Eine prinzipielle Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass neben 
den europäischen Vorgaben die wenig wirksamen nationalen Verschuldungsregeln weiter 
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gelten. Ein wesentliches Problem ist die Diskrepanz zwischen den im Rahmen des Maast-
richt-Vertrages und des Stabilitäts- und Wachstumspakts eingegangenen europäischen Ver-
pflichtungen zur Begrenzung des gesamtstaatlichen Defizits und dem nationalen Haushalts-
recht. Dabei handelt es sich zum einen um nationale Regeln, die Bestandteil der deutschen 
Finanzverfassung sind und vor allem die Nettokreditaufnahme der einzelnen Gebietskörper-
schaften begrenzen sollen. Zum anderen existieren mit dem Maastricht-Vertrag und dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt europäische Vereinbarungen, die in der EU und insbeson-
dere in der Europäischen Währungsunion übermäßige gesamtstaatliche Defizite und hohe 
Schuldenquoten verhindern sollen. Verschiedentlich wird deshalb gefordert, die Defizitre-
geln des deutschen Haushaltsrechts mit den Regelungen des EG-Vertrages in Übereinstim-
mung zu bringen (Kapitel 5).  
 
 

2. Verschuldungsregeln und öffentliche Investitionen 

Nach Art. 104 Abs. 1 EGV vermeiden die Mitgliedstaaten übermäßige öffentliche Defizite. 
Die Mitgliedstaaten haben im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts außerdem ver-
einbart, einen ausgeglichenen oder überschüssigen Gesamthaushalt anzustreben. Gleichwohl 
besitzen die Mitgliedstaaten daneben eigene – und zumeist davon abweichende – Rechts-
grundlagen, die die Kreditaufnahme der öffentlichen Hand im Rahmen der jeweiligen Fi-
nanzverfassung regeln.1 In Deutschland sind dies die nationalen Verfassungsnormen von 
Art. 115 GG und die analogen Vorschriften in den Länderverfassungen (NICOLAYSEN 2004; 
BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN 2001; KOTZ und WELKENBACH 2000). Die deutsche 
Finanzverfassung eröffnet vor allem dem Bund und den mit einer weitgehenden Haushalts-
autonomie versehenen Bundesländern umfangreiche Möglichkeiten zur Kreditaufnahme. 
Dagegen haben die Gemeinden auf Grund restriktiverer kommunaler Haushaltsregeln einen 
verhältnismäßig engen Verschuldungsspielraum. Die Sozialversicherungen schließlich kön-
nen ihre Ausgaben nicht über eine Kreditaufnahme finanzieren. Soweit Defizite nicht mit 
dem Abbau noch vorhandener Rücklagen finanziert werden können, müssen sie durch eine 
Anpassung der Beitragssätze (oder durch Bundeszuschüsse) ausgeglichen werden.2 
 
Die defizitbegrenzenden Haushaltsregeln des Bundes und der Länder sind im Grundge-
setz sowie in den Verfassungen der Länder verankert und im Haushaltsgrundsätzegesetz 
sowie den jeweiligen Haushaltsordnungen konkretisiert. Danach gilt, dass die Kreditauf-

                                                 
1  Ein Überblick der Verschuldungsregelungen in den verschiedenen europäischen Ländern findet sich in 

FRANCKE, KETZEL und KOTZ (2000).  

2  Vgl. dazu ausführlich DEUTSCHE BUNDESBANK (2005: 24ff.); ein Überblick mit weiteren Informationen 
findet sich auch unter http://www.staatsverschuldung-schuldenfalle.de.  
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nahme auf die Höhe der – gegebenenfalls um empfangene Investitionszuschüsse zu kürzen-
den – investiven Ausgaben zu begrenzen ist. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe 
der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten (Art. 
115 GG).3 Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer ernsthaften und nachhaltigen Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder wenn eine solche Störung unmittelbar 
droht (Art. 115 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz GG in Verbindung mit dem Urteil des BVerfG 
vom 18. April 1989, BVerfGE 79, 311).4 Diese Vorschriften orientieren sich grundsätzlich 
an der „Goldenen Regel“, gemäß der ein staatliches Defizit (und die entsprechende Zu-
nahme der Staatsverschuldung) dann hingenommen werden kann, wenn dies mit einer Erhö-
hung des Vermögens einhergeht und sich damit die staatliche Netto-Vermögensposition 
nicht verschlechtert.5 Hierbei wird unterstellt, dass der aus der Verschuldung resultierenden 
künftigen Belastung ein entsprechender Nutzen aus dem gebildeten Staatsvermögen gegen-
übersteht und über die so finanzierte Staatstätigkeit keine intertemporale Lastverschiebung 
stattfindet.  
 
Mit den Investitionen des Staates soll üblicherweise die private Investitionstätigkeit angeregt 
bzw. die gesamtwirtschaftliche Produktivität erhöht werden: Der Staat fördert die Faktorak-
kumulation direkt, indem er in Sachkapital (Infrastruktur), Humankapital (Bildung und Aus-
bildung) und Wissenskapital (FuE und Innovation) investiert. Die Sozialausgaben spielen 
ebenfalls eine Rolle, insbesondere indem sie Investitionen in Humankapital stützen. Öffent-
liche Investitionen können auch indirekt die Gesamtfaktorakkumulation fördern, wenn sie 
etwa die private Investitionstätigkeit ergänzen. So kann die Bereitstellung einer leistungs-
fähigen Infrastruktur (Verkehrs- und Energieversorgungssysteme usw.) die Produktivität der 
Investitionen des Privatsektors erhöhen und weitere Investitionen auslösen. Diese Komple-
mentarität kann durch eine „Partnerschaft“ zwischen privatem und öffentlichem Sektor ver-
stärkt werden.6 
 

                                                 
3  Prinzipiell gilt nach Artikel 110 GG, dass der Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auszuglei-

chen ist. Ein entsprechendes Verfassungsgebot ist auch in den Länderverfassungen enthalten (Gebot des 
Haushaltsausgleichs). Gemäß Artikel 115 des Grundgesetzes dürfen Kreditaufnahmen zum Ausgleich des 
Haushalts herangezogen werden. Nach dem Grundgesetz gilt daher der Haushalt auch unter Einbeziehung 
der Einnahmen aus Krediten als ausgeglichen. Diese Definition des Haushaltsausgleichs deckt sich jedoch 
nicht mit der im europäischen Recht gebräuchlichen Definition für einen ausgeglichenen Haushalt 
(Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben ohne Neuverschuldung). 

4  Vgl. dazu ausführlich PIDUCH (2001: Art. 115 Grundgesetz, Rand-Nr. 31a). 

5  Eine solche Regel gilt auch im Vereinigten Königreich (“the Government will borrow only to invest”) 
(http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm). Für den 
Euro-Raum wurde die Orientierung der Finanzplanung an einer „Goldenen Regel“ unter anderem von 
WEINERT (2004: 16ff.), MODIGLIANI et al. (1998) sowie BLANCHARD und GIAVAZZI (2004) gefordert.  

6  Ein Literaturüberblick findet sich in GRAMLICH (1994). Vgl. dazu auch LEIBFRITZ u. a. (2001: 68ff.), 
DEUTSCHE BUNDESBANK (1999), KITTERER (1998), KITTERER und SCHLAG 1995, SINGER (2001: 44ff.). 
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Allerdings sind die Wirkungen der öffentlichen Investitionen nur schwer abzuschätzen. 
Sie dürften in starkem Maße unter anderem von der Art der Investition und der bereits vor-
handenen Kapitalausstattung abhängen. Was öffentliche Investitionen für Wachstum und 
Beschäftigung leisten, hängt zudem auch von der Finanzierung ab. Mit der Kreditfinanzie-
rung ergibt sich ein zusätzliches Problem: Schuldtitel der öffentlichen Hand stellen eine na-
hezu risikofreie Anlagemöglichkeit dar und verringern damit die Attraktivität riskanterer 
privater Investitionen. Eine hohe Staatsverschuldung drückt zudem das Zinsniveau nach 
oben, wodurch sich die Kapitalkosten erhöhen und die Anzahl rentabler privater Investiti-
onsprojekte sich dadurch verringern kann. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Es ist nicht 
von vornherein klar, inwieweit öffentliche Investitionen “produktiver” als die anderen Aus-
gaben sind. Es ist vor allem fraglich, ob jeweils das Maximalmaß an ökonomischer „Leis-
tungsfähigkeit“ der investiven Ausgaben zu erwarten ist. Die empirischen Forschungen der 
letzten Jahre legen den Schluss nahe, dass die Wirkungen öffentlicher Investitionen sehr 
unsicher sind. Je nach Untersuchungsschwerpunkt (nach Wirtschaftsbereichen, Regionen, 
Infrastrukturbereichen) und Methodik (Schätzungen mit Produktions- oder Kostenfunktio-
nen) wurden negative, positive oder statistisch insignifikante Effekte öffentlicher Investitio-
nen auf Produktivität, Produktionsniveau und Wirtschaftswachstum ermittelt, ohne dass die 
Ursachen für die unterschiedlichen Ergebnisse jeweils eindeutig ermittelt werden konnten. 
Pauschale wirtschaftspolitische Empfehlungen für staatliche Investitionen lassen sich aus 
diesen Studien nicht ableiten.7 
 
Zweifellos erfüllen viele öffentliche Investitionen eine wichtige Funktion als Komplemen-
tärgut und als Vorleistung zu privaten Investitionen. Unbestritten ist auch, dass staatliche 
Investitionshilfen unmittelbar in erheblichem Umfang private Investitionen anstoßen. Aber: 
Sinkende Investitionen bzw. Investitionsquoten haben zahlreiche Ursachen, die nicht not-
wendigerweise zu einer Verminderung künftiger Wachstums- und Beschäftigungschancen 
führen, zumal ein Teil dieses Angebots an Gütern besser durch den Privatsektor bereitge-
stellt werden kann. Dabei ist die traditionelle Abgrenzung zwischen investiven und konsum-
tiven Ausgaben hinsichtlich ihrer ökonomischen Wirkungen nicht sehr ergiebig.8 Nicht alles, 
was statistisch unter den öffentlichen Investitionen erfasst wird, kann auch als im volkswirt-
                                                 
7  Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, dass bei weitem nicht alle öffentlichen Investitionen das künftige 

Wachstumspotential vergrößern und dass demzufolge ihre Kreditfinanzierung zu erheblichen künftigen 
Belastungen führen kann. Auch Sachinvestitionen erhöhen nicht unbedingt das ökonomische Wachs-
tumspotential und selbst bei Infrastruktureinrichtungen sind Vorbehalte angebracht. Dies gilt vor allem  
für entwickelte Volkswirtschaften, wo Effizienzgewinne durch zusätzliche Investitionen in die öffentliche 
Infrastruktur nur noch gering ausfallen oder sogar negativ sind (THÖNE 2004; FERNALD 1999).  

8  Immer wieder Anlass für wissenschaftliche Analysen und öffentliche Diskussionen ist die “richtige” 
Definition des Begriffs der öffentlichen Investitionen. Weder die haushaltstechnische noch die statistische 
Abgrenzung öffentlicher Investitionen wird letztlich dem Anliegen gerecht, wachstumsfördernde Ausga-
ben der öffentlichen Hand adäquat und vollständig zu erfassen (BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN 
1998). Vgl. ausführlich zu den Abgrenzungsproblemen öffentlicher Investitionen und zu den Inkonsisten-
zen der staatlichen Buchführung die Übersicht in DEUTSCHE BUNDESBANK (2005: 28ff.).  
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schaftlichen Sinne produktive Investition gelten. Auf der anderen Seite erbringen einige Ar-
ten konsumtiver Ausgaben zum Teil wichtige volkswirtschaftliche Vorsorge- und Zu-
kunftsleistungen. Vor allem bestätigt sich die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung von 
Humankapital-„Investitionen“, insbesondere im Bildungssektor.9 Weniger deutlich zei-
gen sich die Wirkungen bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE). For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten gelten zwar als ein zentraler Schlüssel zu hohem und 
anhaltendem Wirtschaftswachstum. Ob dies auch für staatliche FuE-Aktivitäten (und  
-Ausgaben) gilt, ist dagegen umstritten. Die Empirie ist in dieser Frage uneinheitlich, die 
meisten Studien weisen auf Komplementaritäten hin, viele aber auch auf Substitutionalität. 
Insofern muss man von eher schwachen Belegen zur Wachstumswirkung staatlicher FuE-
Ausgaben ausgehen (AFONSO et. al. 2005; THÖNE 2004: 41ff.; OECD 2003).10 
 

Darüber hinaus ist aber ungeachtet der vielfältigen methodischen Probleme auch bei einer 
sachgerecht angewendeten „Goldenen Regel“ zu bedenken, dass sie nur einen Ausschnitt 
der Lastverteilung zwischen den Generationen erfassen.11 Insbesondere werden implizite 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit umlagefinanzierten sozialen Sicherungssyste-
men, die angesichts der demographischen Entwicklung eine ehrgeizigere finanzpolitische 
Ausrichtung nahe legen, nicht berücksichtigt (WERDING und KALTSCHÜTZ 2005; 
BESENDORFER et al. 2005; SACHVERSTÄNDIGENRAT 2003: 268f.). Zudem kann es zu einem 
Konflikt mit der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen kommen, wenn eine hohe Schul-
denquote zwar mit umfangreichen Staatsinvestitionen in der Vergangenheit verbunden ist, 
aber gleichwohl die Gefahr besteht, dass die hohen Zinsausgaben nicht mehr finanziert wer-
den können.12 Wenn die Finanzpolitik mittelfristig ausgeglichene Haushalte anstrebt (wie 

                                                 
9  Der haushaltsrechtliche Investitionsbegriff wird deshalb heute vielfach in Zweifel gezogen. So wird der 

sehr weite Investitionsbegriff nach § 10 HGrG/§ 13 BHO schon seit langem als Konglomerat unter-
schiedlicher Finanz- und Vermögensvorgänge kritisiert, die in der Summe nur eine schwache Verbindung 
zum langfristigen gesamtwirtschaftlichen Wachstum aufweisen. In der Aufgliederung dieser „investiven 
Ausgaben“ nach ökonomischen Arten (d. h. im haushaltsrechtlichen Gruppierungsplan) haben beim Bund 
und bei den Ländern Finanzierungshilfen gegenüber den eigenen Sachinvestitionen das große Überge-
wicht  (THÖNE 2004: 21ff.). 

10  In diesem Sinne zielt auch die Lissabon-Strategie“ der Europäischen Union auf entsprechende 
wachstumsstärkende Aktivitäten der Mitgliedsländer (SAPIR 2004; KOK u. a. 2004).  

11  Ein weiterer Aspekt der intergenerativen Verteilung der Finanzierungslasten kreditfinanzierter Investiti-
onen berührt das Demokratieproblem: Spätere Generationen sind zur Finanzanzierung der Investitionen 
verpflichtet, ohne dass sie je an der Entscheidung über diese Investitionen beteiligt waren (WEIZSÄCKER 
1992). 

12  Anstelle der Investitionen in der traditionellen Abgrenzung soll nach Auffassung des 
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln die Summe der wachstums- 
und nachhaltigkeitswirksamen Ausgaben (WNA) als Alternative zu den Investitionsausgaben präsentiert 
werden. Allerdings ist nach Auffassung der Autoren der Ansatz, wachstums- und nachhaltigkeitswirk-
same Ausgaben zu identifizieren und im Rahmen des WNA-Budgets als Indikator zu nutzen, nur ein Bau-
stein einer insgesamt breiter angelegten Strategie zur Stärkung der Nachhaltigkeit der Finanzpolitik. 
Wichtige weitere Elemente sind Tragfähigkeitsanalysen der Staatsverschuldung, die Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitseffekte der steuerlichen Einnahmenseite und die Etablierung des kaufmännischen Rech-
nungswesens in der öffentlichen Finanzwirtschaft (THÖNE 2004: 64ff.; WERDING und KALTSCHÜTZ 2005).  
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dies im Rahmen der europäischen Haushaltskontrolle nach Art. 104 EGV vorgesehen ist), 
verliert eine Regel wie der Artikel 115 GG auch in dieser Hinsicht an Bedeutung: 
Mittelfristig müssen dann öffentliche Investitionen aus dem laufenden (Steuer-)Aufkommen 
finanziert werden. 
 
Ein entscheidendes Problem ist schließlich, dass die „goldene Regel” der Kreditfinanzierung 
von Investitionen keine Gewähr für eine tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand und 
für die Kontrolle des Gesamtschuldenstandes bietet.13 Insbesondere im Hinblick auf ihre 
praktische Implementierung im Rahmen einer bindenden Haushaltsregel können Vorbehalte 
geltend gemacht werden. Ein erstes Problem ist zunächst, dass die Obergrenze für die Neu-
verschuldung in Deutschland an den Planzahlen und nicht am Haushaltsergebnis anknüpft. 
Die Kreditermächtigung kann damit über einen überhöhten Ansatz der investiven Ausgaben 
ausgeweitet werden (THÖNE 2004: 21ff.). Gleichzeitig können Belastungen auf Sonderver-
mögen (oder außerhalb des Staatssektors erfasste Einrichtungen) verlagert werden, deren 
Kreditaufnahme nicht auf die investiven Ausgaben beschränkt sein muss (115 Abs. 2 GG). 
Daher können durch Bildung derartiger Nebenhaushalte zusätzliche Schulden außerhalb der 
verfassungsmäßigen Kreditbeschränkungen aufgebaut werden. Hinzu kommt die (in den 
letzten Jahren immer wieder genutzte) Möglichkeit, zur Abwehr einer Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts mittel erhöhter Nettokreditaufnahme die investiven Ausga-
ben zu überschreiten. Diese Ausnahmeregelung des Art. 115 Abs. 1 GG kann relativ leicht in 
Anspruch genommen werden. Hat der Gesetzgeber eine Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts sowie die Geeignetheit der erhöhten Nettokreditaufnahme zur Störungsab-
wehr festgestellt, gibt es in der Haushaltspraxis keine Obergrenze mehr für eine zusätzliche 
Neuverschuldung.14 Die Überschreitung der Kreditobergrenze des Art. 115 Abs. 1 GG bleibt 
dabei ohne Folgen, da eine Verpflichtung zur Defizitrückführung oder gar zur Tilgung ein-
mal aufgenommener Kredite nicht existiert. Insgesamt hat sich die Regelung des Art. 115 
GG in der Haushaltspraxis als weitgehend wirkungslos zur Begrenzung von Verschuldungs-
anreizen erwiesen (DEUTSCHE BUNDESBANK 2005: 27).15 
 

                                                 
13  Die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ist ein zentrales Kriterium der europäischen Haushaltskon-

trolle (SINGER 2005: 11ff.). Im Kontrast zu populären Auffassungen in Politik- und Mediendiskursen ist 
eine Finanzpolitik, die sich an dieser Maßgabe orientiert, auch in makroökonomischer Hinsicht sinnvoll: 
Eine Übersicht der Erfahrungen aus 22 Industriestaaten zeigt, dass die Konsolidierung der Staatsfinanzen 
– selbst wenn sie während einer ökonomischen Stagnationsphase beginnt – die Wachstumsbedingungen in 
den jeweiligen Volkswirtschaften deutlich verbessert hat (SCHUKNECHT und TANZI 2005).  

14  So hat der Bund in den Jahren 2002 bis 2004 zumindest in den Nachtragshaushalten durchgehend auf 
diese Ausnahmeklausel Bezug genommen. Nicht zuletzt der Sachverständigenrat hat Zweifel geäußert, ob 
dies im letzten Jahr gerechtfertigt war (SACHVERSTÄNDIGENRAT 2004: 518). Die Bundestagsfraktionen 
von CDU/CSU und FDP haben dazu eine Normenkontrollklage gegen den Bundeshaushalt 2004 einge-
reicht.  

15  Vgl. dazu auch BUNDESRECHNUNGSHOF (2005: 3f.); ähnlich auch SACHVERSTÄNDIGENRAT (2004: 544f.).  
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3. Der Nationale Stabilitätspakt in Deutschland 

3.1. Die Bedeutung der Maastricht-Kriterien für die Verschuldungsgrenzen von Bund 
und Ländern  

Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt war die Antwort auf die Bedenken gegen-
über der Kontinuität der Haushaltsdisziplin in der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). 
Angenommen im Jahr 1997, festigte der Pakt die Vertragsbestimmungen zur Haushaltsdis-
ziplin in der WWU, die in Art. 99 und Art. 104 im EG-Vertrag fixiert sind. Der Pakt soll 
erstens die Überwachung der Haushaltslage in den Mitgliedstaaten und das Verfahren zur 
Feststellung eines exzessiven Defizits im Einzelnen regeln, er soll zweitens durch geeignete 
Fristsetzungen das Verfahren zur Feststellung eines übermäßigen Defizits und zur Erteilung 
von Korrekturauflagen beschleunigen, und er soll drittens die Androhung von Sanktionen 
wirksam machen. Darüber hinaus ist ein Frühwarnsystem für finanzpolitische Fehlentwick-
lungen eingerichtet worden. Dabei werden für die einzelnen Mitgliedstaaten mittelfristige 
Defizitziele festgelegt. Auch nach der Änderung des Stabilitäts- und Wachstumspakts in 
diesem Jahr besteht weiterhin die Verpflichtung zu einem strukturell annähernd ausgegliche-
nen gesamtstaatlichen Haushalt.16 
 
Die koordinierenden Aktivitäten der Europäischen Union und die entsprechenden Entschei-
dungsverfahren in Hinblick auf die Gewährleistung haushaltspolitischer Nachhaltigkeit be-
rühren auch das Verhältnis zwischen den staatlichen Ebenen der Bundesrepublik 
Deutschland. Nach Art. 3 des Protokolls zum EG-Vertrag (EGV) über das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit haben die Mitgliedstaaten zu gewährleisten, „dass die inner-
staatlichen Verfahren im Haushaltsbereich sie in die Lage versetzen, ihre sich aus diesem 
Vertrag ergebenden Verpflichtungen in diesem Bereich zu erfüllen.“ Auf nationaler Ebene 
ist jeweils der Gesamtstaat gegenüber der Europäischen Union zur Einhaltung der Vorgaben 
verpflichtet. Entsprechende innerstaatliche Regelungen sollen in föderal strukturierten Mit-
gliedstaaten sicherstellen, dass die jeweiligen Staatsebenen gemeinsam die Einhaltung der 
EG-rechtlichen Vorgaben gewährleisten.17 Dabei gilt es, ein zweistufiges Problem zu lösen: 
Erstens die vertikale Aufteilung des Defizitrahmens auf die verschiedenen Haushaltsebenen 
und zweitens die horizontale Verteilung des Länderanteils auf die einzelnen Bundesländer. 
Dies bedeutet für Länder mit einem mehrstufigen Staatsaufbau mit jeweiliger Haushalts-

                                                 
16  Ein umfassender Überblick zum Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt und zum Reformverfahren 

des Jahres 2005 findet sich in einem Info-Brief der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundesta-
ges (SINGER 2005).  

17  Auch in anderen Mitgliedsländern existieren innerstaatliche Regelungen zur Einhaltung der Haushalts-
disziplin in der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa. Da die Staatsstrukturen eine große Divergenz 
aufweisen, wird auch die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Wirtschafts- und Währungs-
union in den einzelnen EU-Staaten innerstaatlich sehr verschieden geregelt (BUNDESMINISTERIUM DER 
FINANZEN 2002b). 
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autonomie – dies gilt insbesondere für Deutschland und Österreich18 – die Verankerung von 
wirksamen Verschuldungsregeln auf der jeweiligen Staatsebene und eine Klärung der inner-
staatlichen Abgrenzung der Verpflichtungen im Fall von Sanktionen. Die Umsetzung der 
europäischen Haushaltsregeln wirft in Staaten mit einer ausgeprägten föderalen Struktur, in 
der auch die nachgeordneten Ebenen umfangreiche Möglichkeiten zur Kreditaufnahme be-
sitzen, erhebliche Abstimmungsprobleme auf.19  
 
Bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Maastricht-Vertrages wurde in Deutschland 
die grundsätzliche Notwendigkeit einer Koordinierung zwischen Bund und Ländern im Hin-
blick auf das gesamtstaatliche Defizit gesehen.20 So hat der Wissenschaftliche Beirat beim 
Bundesministerium der Finanzen schon 1994 in seinem Gutachten „Zur Bedeutung der 
Maastricht-Kriterien für die Verschuldungsgrenzen von Bund und Ländern” festgestellt, dass 
ein nationaler Stabilitätspakt erforderlich sei. Darin sei zu regeln, welche Ebenen im föde-
rativen Aufbau des Staates (Bund, Länder und Gemeinden) in welchem Umfang das noch 
zulässige Kreditvolumen in Anspruch nehmen dürfen. Zudem müsse geklärt werden, welche 
Sanktionen ergriffen werden können, wenn eine Gebietskörperschaft das ihr zustehende De-
fizitvolumen überschreitet. Ferner müsse geregelt werden, wer im Sanktionsfall die an die 
EU zu zahlenden Geldbußen aufzubringen hat. Vorgeschlagen wurde eine hälftige Auftei-
lung der zulässigen Gesamtverschuldung auf Bund und Länder. Für die Aufteilung auf die 
einzelnen Bundesländer sollten die Einwohnerzahlen zugrunde gelegt werden. Außerdem 
seien die Regeln zur Vermeidung übermäßiger Defizite zu überwachen und Sanktionen bei 
deren Überschreiten anzuwenden (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BMF 1994).21  
 
                                                 
18  Die innerstaatliche Umsetzung des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in der Finanzverfas-

sung ist in Österreich mit dem innerösterreichischen Stabilitätspakt sowohl schneller als auch institutio-
nell verbindlicher als in Deutschland geregelt worden. Der österreichische Stabilitätspakt wurde Ende 
1998 verhandelt und trat bereits am 15. Januar 1999 in Kraft (HAUSNER 2004; HUBER 2004; THÖNI und 
GARBISLANDER 1999). Auch in Italien wurde im Jahr 1999 ein nationaler Stabilitätspakt verabschiedet 
(FANTACONE 2003). Vgl. auch die Studie von LIENERT (2005).  

19  Das deutsche Haushaltsrecht ist im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten am stärksten föderalistisch 
geprägt. Dies kommt auch in der Struktur der öffentlichen Finanzen in der EU zum Ausdruck. In den 
meisten Mitgliedstaaten beträgt etwa die Verschuldung des Zentralstaates deutlich über 80% des gesamten 
öffentlichen Schuldenstandes, nur in Deutschland, Estland und Luxemburg entfällt ein relativ großer An-
teil des Schuldenstandes auf die unteren Staatsebenen (EUROSTAT-Pressemeldung STAT/05/11 vom 
21.1.2005).  

20  Vgl. dazu Art. 3 des Gesetzes zum Vertrag vom 7. Februar 1992 über die Europäische Union („Gesetz 
zur Einführung des Maastricht-Vertrages“): „Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft nach Artikel 104c des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft sind in den Haushalten von Bund und Ländern unter Beachtung des Artikels 109 
Abs. 1 des Grundgesetzes und gemäß der ihnen nach Artikel 109 Abs. 2 des Grundgesetzes obliegenden 
Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auf der Grundlage einer 
Abstimmung zwischen Bund und Ländern zu erfüllen.“ 

21  Die Rechtsposition der Bundesregierung findet sich in BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (1996); vgl. 
dazu auch HELLERMANN (2000), SCHÄFFER (2001: 166ff.). Vgl. dazu außerdem SNELTING (1997) und 
VESPER (1999). 
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3.2. Zur bisherigen Diskussion über einen nationalen Stabilitätspakt 

Das Bundesministerium der Finanzen hatte diese Vorschläge im Wesentlichen übernommen 
und in den Jahren zwischen 1995 und 1998 mehrfach Vorschläge für einen nationalen Stabi-
litätspakt vorgelegt.22 Eine intensive Diskussion über einen nationalen Stabilitätspakt begann 
allerdings erst Mitte der neunziger Jahre, als ersichtlich wurde, dass Deutschland im für den 
Beitritt zur Währungsunion entscheidenden Jahr 1997 erhebliche Probleme haben würde, die 
Verschuldungsgrenzen einzuhalten. Dabei waren insbesondere die rechtliche Ausführung, 
die vertikale Aufteilung der Defizitobergrenzen auf die staatlichen Ebenen, die horizontale 
Verteilung auf die verschiedenen Bundesländer und die Sanktionierung im Falle einer Über-
schreitung der Obergrenze umstritten (WENDORFF 2001; LINSENMANN 2001; THIEL 2004).  
 

Trotz einiger detaillierter Vorschläge wurde zunächst kein Ergebnis erzielt, zumal auch in-
nerhalb der Ländergruppe erhebliche Uneinigkeit über die konkrete Ausgestaltung bestand. 
Die von der Bundesseite vorgelegten Vorschläge zu einem nationalen Stabilitätspakt und 
gemeinsamer Schuldenbegrenzung fanden vor allem bei den Ländern nur wenig Unterstüt-
zung.23 Da der Bund gegenüber der EU für die Einhaltung der Defizitgrenzen verantwortlich 
ist, war für die Länder der Anreiz zur Einschränkung der eigenen Haushaltsautonomie be-
grenzt.24 Überdies stellte sich die finanzielle Lage des Staates im Jahr 2000 angesichts einer 
Defizitquote von weniger als 1,5 % (ohne UMTS-Erlöse) und der Erwartung einer weiterhin 
günstigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung scheinbar entspannt dar, so dass die Diskus-
sion über einen nationalen Stabilitätspakt zunächst nicht fortgeführt wurde.  
 
Nachdem sich die Lage der öffentlichen Finanzen seit 2001 wieder deutlich verschlechtert 
hatte und das Defizit der 3%-Grenze erneut bedrohlich nahe gekommen war, lebte auch die 
Diskussion über eine Verankerung der europäischen Regeln im föderalen System wieder auf. 
Insbesondere mit der Kontroverse um die beabsichtigte Frühwarnung der Europäischen 
Kommission gegenüber Deutschland im Jahr 2001 ist die Diskussion über einen nationalen 
                                                 
22  Auch nach dem Regierungswechsel im Jahr 1998 blieb der nationale Stabilitätspakt auf der Agenda: 

„Die Bundesregierung strebt weiterhin eine Einigung mit den Ländern über ein innerstaatliches Verfahren 
an, das es der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht, die im Vertrag von Maastricht festgelegten Ver-
pflichtungen zur Vermeidung eines übermäßigen Defizits nachhaltig zu erfüllen.“ (BUNDESMINISTERIUM 
DER FINANZEN 2000: 80). 

23  Der nationale Stabilitätspakt stellt einen Eingriff in die Haushaltsautonomie von Bund und Ländern dar 
und erfordert eine rechtliche Regelung, die der Zustimmung beider staatlicher Ebenen bedarf.  

24  So plädierten etwa Baden-Württemberg und Bayern anstelle einer gesetzlichen Regelung für einen 
Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern. Abgelehnt wurde von verschiedenen Ländern auch die im 
Gesetzentwurf vorgesehene hälftige Aufteilung des zulässigen Defizits zwischen Bund und Ländern. Ei-
nige Länder, z.B. Schleswig-Holstein und Sachsen, lehnten sogar jede über eine freiwillige Selbstbe-
schränkung hinausgehende gesetzliche Regelung eines nationalen Stabilitätspakts als Eingriff in die Fi-
nanzautonomie der Länder ab. Sie hielten den Finanzplanungsrat, dem Vertreter von Bund, Ländern und 
Gemeinden angehören und der die mittelfristige Finanzplanung der Gebietskörperschaften abstimmt, als 
Koordinierungsgremium für geeignet und völlig ausreichend (HOLTZMANN und TEUSCHER 1997; VESPER 
1999).  
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Stabilitätspakt intensiviert worden (THIEL 2004: 6ff.; LINSENMANN 2003: 12ff.). Am 12. 
Februar 2002 sah sich Deutschland gezwungen, im Ecofin-Rat die Zusage zu erneuern, 
den Maastricht-Referenzwert für das Staatsdefizit im Jahre 2002 einzuhalten. Mit einem 
gesamtstaatlichen Defizit von 2,8 Prozent des BIP für das Jahr 2001 wich Deutschland von 
den Vorgaben des Stabilitätsprogramms – vorgesehen war für 2001 ein Defizit von 1,5 Pro-
zent – deutlich ab. Angesichts der damaligen Verlangsamung des gesamtwirtschaftlichen 
Wachstums war zu erwarten, dass auch der für das Jahr 2002 genannte (neue) Zielwert von 2 
Prozent nicht eingehalten werden würde.25 Darin sah die EU-Kommission einen ausreichen-
den Grund für eine Frühwarnung nach Art. 99 Abs. 4 EGV und richtete am 31. Januar 2002 
an den Rat eine entsprechende Empfehlung. Die Bundesregierung konnte eine förmliche 
Frühwarnung des Ecofin-Rates nur abwenden, indem sie sich zu einem ehrgeizigen Konsoli-
dierungskurs verpflichtete und gleichzeitig zusagte, einen nationalen Stabilitätspakt auf den 
Weg zu bringen.26  
 
Die Debatte um den „Blauen Brief“ und die sich bedrohlich verschlechternde Lage der öf-
fentlichen Finanzen hatte die Diskussion um einen nationalen Stabilitätspakt wieder in Gang 
gebracht. Die Verhandlungen wurden insbesondere auf der Ebene des Finanzplanungsrates 
geführt.27 Nach mehreren Anläufen ist im März 2002 eine erste gesetzliche Regelung zur 
innerdeutschen Koordination der Haushalte getroffen worden, und zwar durch Einfügen 
eines § 51 a in das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).28 Dieser Nationale Stabilitätspakt 
sieht mit § 51 a (1) vor, dass Bund und Länder die Verantwortung für die Einhaltung der mit 
Artikel 104 EG-Vertrag und dem ergänzenden Stabilitäts- und Wachstumspakt bestimmten 
finanzpolitischen Anforderungen gemeinsam tragen und eine Rückführung der Nettoneuver-

                                                 
25  Tatsächlich erreichte im Jahr 2002 die Defizitquote Deutschlands 3,7 Prozent (EU-KOMMISSION 2005c: 

135). Vgl. dazu ausführliche SINGER (2005: 40ff.).  

26  Zur Konkretisierung ihrer Politik hat die Bundesregierung dem Rat mehrere Zusagen gemacht: Die 
Bundesregierung stellte klar, dass sie an der Drei-Prozent-Defizitgrenze des Vertrags von Maastricht fest-
halten will. Es werde keine Ausweitung des Defizits etwa durch Konjunkturprogramme oder vorgezogene 
Steuersenkungen oder sonstige Maßnahmen geben. Im Jahr 2004 soll dann ein nahezu ausgeglichener ge-
samtstaatlicher Haushalt vorgelegt werden. Die Bundesregierung verpflichtete sich darüber hinaus, mit 
den Bundesländern einen Nationalen Stabilitätspakt zu vereinbaren, da alle staatlichen Ebenen für 
die Höhe des Defizits nach dem Maastricht-Vertrag verantwortlich seien (Presseerklärung der Bundesre-
gierung v. 12. 2. 2002). 

27  Vgl. zur Koordinierung der Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden ausführlich die Übersicht 
des BUNDESMINISTERIUMS DER FINANZEN (2003b). 

28  Die Europäische Kommission begrüßte in ihrer Bewertung des deutschen Stabilitätsprogrammes vom 
Dezember 2001 diese Änderung des HGrG, betonte aber gleichzeitig, dass alle staatlichen Ebenen zur Er-
reichung der mittelfristigen Haushaltsziele beitragen sollten und dass der in dem Gesetz vorgesehene Me-
chanismus möglicherweise keine volle Gewähr dafür biete, dass die vereinbarten Zielvorgaben tatsächlich 
eingehalten werden (Presseerklärung IP/02/164 vom 30. 1. 2002). Auch in der darauf fußenden Stellung-
nahme des Ecofin-Rats vom 12. Februar 2002 werden diese Bedenken geteilt und betont: „Der Rat be-
grüßt daher die Absicht der Bundesregierung, im Wege von Vereinbarungen mit den regionalen Regie-
rungsebenen alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die genannten Haushaltsziele 
erreicht werden.“ (ABl. C 51/2 vom 26.2.2002) 
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schuldung mit dem Ziel ausgeglichener Haushalte anstreben. Die neue Regelung orientiert 
sich am Verfahren der Haushaltsüberwachung der EU-Mitgliedstaaten. Sie soll gewähr-
leisten, dass neben dem Bund auch die Länder einschließlich ihrer Gemeinden ihrer Verant-
wortung zur Einhaltung der europäischen Bestimmungen nachkommen. Damit setzt die Re-
form auf die bindende Wirkung von Absprachen zwischen den Ebenen und nicht auf eine 
gesetzliche Festlegung mit Einschränkungen der Haushaltsautonomie der jeweiligen födera-
len Ebene.29  
 
Dem Finanzplanungsrat, dem der Bundesminister der Finanzen, der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit, die Finanzminister der Länder sowie Vertreter der Gemeinden und 
Gemeindeverbände angehören, in dessen Rahmen die Koordinierung der Haushaltspolitik 
von Bund und Ländern beraten wird, soll eine stärkere Bedeutung zukommen.30 Der Finanz-
planungsrat gibt nach § 51 a (2) HGrG „Empfehlungen zur Haushaltsdisziplin“ und „erörtert 
auf dieser Grundlage“ die Vereinbarkeit der Entwicklung der Haushalte mit den Anforde-
rungen von Artikel 104 EG-Vertrag und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts. 
Da er keine Entscheidungskompetenzen hat, sind verbindliche Auflagen oder Sanktionen 
allerdings nicht möglich.31 
 
 

3.3. Begrenzte Wirksamkeit der Vereinbarungen 

Die bisher vereinbarten Neuregelungen wurden vielfach begrüßt, insgesamt werden sie je-
doch als weitgehend wirkungslos angesehen. Der verfolgte kooperative Ansatz ist mit un-
scharfen und unverbindlichen Verpflichtungen verbunden: So ist zwar in § 51a (1) vom 
„Ziel ausgeglichener Haushalte“ die Rede, jedoch hat dieses Ziel – mit Ausnahme Bayerns 
und Sachsens – keine Gebietskörperschaft im Rahmen der aktuellen mittelfristigen Haus-
haltsplanungen vorgesehen.32 Die Verpflichtungen der jeweiligen föderalen Ebene sind 

                                                 
29  Die Vorgaben des § 51a HGrG halten sich im Gesetzgebungsrahmen des Art. 109 Abs. 3 GG, wonach der 

Bund gemeinsam geltende Grundsätze auch für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine 
mehrjährige Finanzplanung aufstellen kann. Die Neuregelung bewegt sich damit in der Tradition des ko-
operativen Föderalismus, die im europäischen Kontext weitergeführt wird (SCHWARZE und SNELTING 
2002). 

30  Bund, Länder und Gemeinden haben im Finanzplanungsrat am 27. November 2002 das Ziel des 
Nationalen Stabilitätspakts bestätigt, und einstimmig beschlossen, das Staatsdefizit bereits im Jahr 2003 
wieder unter 3 Prozent des BIP zu senken. In einem 6-Punkte-Papier wurden außerdem einvernehmlich 
eine Strategie und ein Fahrplan für ein „close to balance“ im Jahr 2006 vereinbart.  

31  Vgl. dazu BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN (2002a: 89f.; 2002c: 15ff.; 2003a: 36ff.), HAUSNER (2004: 
375ff.) und VESPER (2002). 

32  Vom Finanzplanungsrat ausgesprochene Empfehlungen sind freiwilliger und nicht einklagbarer Natur und 
stellen damit keine glaubwürdige Sanktionskulisse für die Akteure der deutschen Finanzpolitik dar. 
Demgegenüber ist der österreichische nationale Stabilitätspakt als formelles Gesetz und damit quasi als 
Staatsvertrag zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verabschiedet worden und führt bei Nichteinhal-
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ebenso wie die vorgesehene Verfahrensweise zur Wiederherstellung der Haushaltsdisziplin 
äußerst vage formuliert. Der verfolgte kooperative Ansatz ist weitgehend mit unscharfen und 
unverbindlichen Verpflichtungen verbunden.33 Zwar werden im Finanzplanungsrat 
Ausgabenleitlinien vereinbart, aber es handelt sich nicht um feste Begrenzungen des Ausga-
benwachstums, sondern um nicht bindende Absichtserklärungen. Den regelmäßig empfohle-
nen Ausgabenobergrenzen wurde teilweise nur wenig Bedeutung beigemessen und eine Bin-
dungswirkung für die einzelnen Länder bestritten. Der deutsche Stabilitätspakt kann infolge-
dessen nicht verhindern, dass einzelne Gebietskörperschaften dem Gebot der Haushaltsdis-
ziplin entgegen handeln. Zudem ist eine im Vergleich zur Vergangenheit aktivere Rolle des 
Finanzplanungsrates in der finanzpolitischen Diskussion in Deutschland bislang nicht zu 
erkennen.34 Auch gibt es keinerlei Vorkehrungen für den Fall, dass im Rahmen eines 
Defizitverfahrens dem Gesamtstaat budgetpolitische Auflagen gemacht werden. Ein ent-
scheidender Mangel ist darüber hinaus, dass die neuen Regelungen in Konflikt zu den un-
veränderten verfassungsrechtlichen Vorgaben von Art. 115 GG stehen, die weiterhin die 
Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang zulassen. 
 
Angesichts dieser offensichtlichen Schwächen des nationalen Stabilitätspaktes kommt der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen zu folgendem Gesamt-
urteil: „Insgesamt zeigt sich, dass der Deutsche Stabilitätspakt keine Funktionsbedingung 
hinreichend erfüllt. Die Umsetzung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in 
einen innerstaatlichen Deutschen Stabilitätspakt ist bisher also noch nicht befriedigend ge-
lungen. Die deutschen Verstöße gegen den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt 
und Art. 104 EGV sind so gesehen nicht nur zufälliger, sondern systematischer Natur. Hier-
aus folgt, dass die Funktionsmängel des Deutschen Stabilitätspakts dringend beseitigt wer-
den müssen.“ (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 2003: 14). Der Beirat sieht deshalb die Not-
wendigkeit, nicht nur die bestehenden Regelungen zu verbessern. Notwendig seien viel-
mehr klare Verfahren, die im Ergebnis die Verschuldungsspielräume der einzelnen Gebiets-
körperschaften verbindlich festlegen. Erforderlich sei zudem eine Aufwertung des Finanz-

                                                                                                                                                       
tung auch zu konkreten Folgen bis hin zur Aufteilung einer eventuellen Geldbuße auf die Gebietskörper-
schaften im Verhältnis der Überschreitung ihrer Defizitquoten (HAUSNER 2004).  

33  Der SACHVERSTÄNDIGENRAT (2004: 543) hält dafür vor allem die Länderseite verantwortlich: „Insge-
samt haben die Länder bisher eine strengere Umsetzung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
pakts in einen innerstaatlichen föderativen Stabilitätspakt verhindert. Sie widersetzen sich einer transpa-
renten Stabilitätsberichterstattung, lehnen einzelstaatliche Bindungen an Verschuldungsgrenzen ab und 
tun alles, um sich gegen eine stärkere einzel- und gesamtstaatliche Überwachungsfunktion des Finanzpla-
nungsrates zur Kontrolle und Sicherung solider Finanzen zu schützen.“  

34  Auf der 100. Sitzung des Finanzplanungsrates am 16. Juni 2004 haben Bund, Länder und Gemeinden 
sich zu ihrer gemeinsamen Verantwortung zur Einhaltung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
paktes bekannt. In der Sitzung des Finanzplanungsrats am 18. November 2004 haben sich Bund, Länder 
und Gemeinden zu ihrer Verantwortung für die Einhaltung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
pakets erneut bekannt und bekräftigt, das Defizit im Öffentlichen Gesamthaushalt im Jahr 2005 auf 2,9% 
des Bruttoinlandsprodukts zurückzuführen. 
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planungsrates. Dieser Rat sollte mit einem ständigen Arbeitsstab ausgestattet werden, der 
Verhandlungen fachlich vorbereiten und begleiten kann. Auf diese Weise entstünde ein 
durchsetzungsfähiges Überwachungsorgan, das die einzelnen Kooperationspartner im 
Falle fehlender Kooperation mit Frühwarnungen belegen und rechtzeitig Verhaltens-
änderungen herbeiführen könnte (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BMF 2003).35 
Auch die Bundesregierung sieht deutlichen Reformbedarf: „In Deutschland steht die mate-
rielle Umsetzung des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in einen innerstaatli-
chen föderativen Stabilitätspakt noch aus. Die Übertragung der europäischen Vorgaben zur 
Haushaltsdisziplin auf die verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) ist bislang 
unzureichend. Die Bundesregierung befürwortet klarere Regelungen für die Finanzverant-
wortung des Bundes einerseits und der Länder einschließlich ihrer Kommunen andererseits.“ 
(BUNDESREGIERUNG 2005: 44).36 
 
 

4. Das Problem konkurrierender Defizitregeln 

Ein wesentliches Problem ist die Diskrepanz zwischen den im Rahmen des Maastricht-Ver-
trages und des Stabilitäts- und Wachstumspakts eingegangenen europäischen Verpflichtun-
gen zur Begrenzung des gesamtstaatlichen Defizits und dem nationalen Haushaltsrecht.37 
Die beiden Normen orientieren die Kreditaufnahme an unterschiedlichen Maßstäben. 
Während für die Maastricht-Kriterien ein generelles Defizitverbot gilt – 3 % Defizit als 
Obergrenze und die gleichzeitige Pflicht, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben –, 
sehen die nationalen Regeln eine Abhängigkeit der Kreditaufnahme vom Umfang der öffent-
lichen Investitionen vor: Nach Art. 115 GG dürfen die Einnahmen aus Krediten die Summe 
der Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten. Der ursprüngliche Sinn dieser verfas-

                                                 
35  In einem neuen Gutachten wird der Frage nachgegangen, wie (unabhängig von den europäischen Vorga-

ben) mit institutionellen Regelungen Vorsorge dafür getroffen werden kann, dass Haushaltskrisen ver-
mieden werden. Der Beirat schlägt dazu ein abgestuftes Überwachungsverfahren und die Einrichtung ei-
nes „Stabilitätsrates“ vor (zusammengesetzt aus den Finanzministern der Länder sowie aus dem Bundes-
rechnungshof, der Bundesbank und unabhängigen Sachverständigen unter Federführung des Bundesfi-
nanzministers) (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 2005).  

36  Der Ecofin-Rat hat in seinem Bericht zur Neuinterpretation des Europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes am 21. März 2005 festgestellt, dass die nationalen Haushaltsverfahren besser mit den 
europäischen Regelungen abgestimmt werden sollten (ECOFIN-RAT 2005).  

37  So werden beispielsweise die europäischen Kreditbegrenzungsregeln des Stabilitätspakts in einer Bro-
schüre des BMF zum Haushaltssystem der Bundesrepublik Deutschland eher beiläufig am Ende des Tex-
tes erwähnt, ohne diese im Zusammenhang mit den deutschen Vorgaben zu erläutern: „Im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts haben sich die Partnerländer verpflichtet, ihr Staatsdefizit unter 3% des 
BIP zu begrenzen. Mittelfristiges Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt bzw. die Realisierung von Über-
schüssen. Hierdurch wird Raum dafür geschaffen, dass die automatischen Stabilisatoren wirken können, 
ohne die Obergrenze für das Staatsdefizit von 3% des BIP in konjunkturell schwächeren Jahren zu über-
schreiten. Damit wird die Basis dafür gelegt, dass eine konjunkturgerechte Haushaltspolitik sich in diese 
nachhaltige Finanzpolitik einfügt.“ (BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN 2001: 124) 
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sungsrechtlichen Schranke war es, den haushaltswirtschaftlichen Vorgriff auf künftige Ein-
nahmen dadurch zu begrenzen, dass Kredite nur im Umfang der Ausgaben mit zukunftbe-
günstigendem Charakter in Anspruch genommen werden („Goldene Defizitregel“) (FRIAUF 

1999). Eine solche Regel ist im europäischen System der Defizitbegrenzung jedoch nicht 
vorgesehen. Die Verschuldungsgrenzen des europäischen Stabilitätspaktes sind dagegen 
anders definiert, als sie von der deutschen Verfassung gezogen sind. Angesichts der unzurei-
chenden nationalen Begrenzungen der Kreditaufnahme und der tatsächlich realisierten hohen 
Defizite von Bund und Ländern erscheint eine grundsätzliche Neuordnung des deutschen 
Haushaltsrechts im Rahmen eines wirkungsvollen nationalen Stabilitätspakts geboten. 
 
Eine umfassende Reform des nationalen Haushaltsrechts müsste deshalb eine Verfassungs-
änderung einschließen, die nicht nur den Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland 
im Rahmen der Europäischen Union Rechnung trüge, sondern zugleich eine verfassungs-
rechtliche Verankerung des strukturellen Haushaltsausgleichs mit sich brächte.38 Dabei 
entspräche es nach Auffassung der Deutschen Bundesbank den europäischen Vorgaben, 
wenn anstelle der in Artikel 115 GG verankerten Regelung das Gebot strukturell annähernd 
ausgeglichener Haushalte in die Verfassungen aufgenommen würde (DEUTSCHE 

BUNDESBANK 2005: 35). Ähnlich argumentiert der Kronberger Kreis, der eine Grundge-
setzänderung vorschlägt, in der die Pflicht zur Erreichung der Maastricht-Vergabe von 3 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausdrücklich an Bund und Länder delegiert werden soll 
(DONGES u. a. 2005: 56ff.).39 Auch der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass die allgemein 
gehaltenen Absichtserklärungen zur Haushaltskonsolidierung ausreichen, um die Einhaltung 
der Haushaltsdisziplin von Bund und Ländern und die Rückführung der gesamtstaatlichen 

                                                 
38  Bisher sind keine Schritte zu einer solchen Änderung eingeleitet worden. Dagegen gab es Überlegungen 

in der (gescheiterten) Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung (Bundesstaats-
kommission), die Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft aufgrund Art. 104 EG-Vertrag zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Verfassungsrecht 
zu regeln. Demgegenüber wurde kein Änderungsbedarf hinsichtlich der bestehenden nationalen Defizitre-
gelungen festgestellt. Vgl. dazu das Wortprotokoll der 6. Sitzung der Bundesstaatskommission vom 14. 
Mai 2004 (S. 127ff.). Das Dokument findet sich im Internet unter http://www.bundesrat.de. Vgl. auch die 
entsprechenden Vorschläge des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen 
(2003: 19f). Verwiesen wird dort auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 
1999 zum Maßstäbegesetz,  wo betont wird, dass Bund und Länder zwar haushaltswirtschaftlich vonein-
ander unabhängig seien, dass sie gleichwohl eine „Grenze des Finanzierbaren“ zu beachten hätten 
(BVerfGE 101, 158 (220)). Diese Grenze werde heute vom Vertrag von Maastricht bestimmt.  

39  Vorgeschlagen wird dazu ein neuer „Artikel 109 a Staatsdefizit, Schuldenstand“ im Grundgesetz: „Bund 
und Länder haben auf der Grundlage ihrer Haushaltspläne gemeinsam dafür zu sorgen, dass der für das 
Verhältnis zwischen dem öffentlichen Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt maßgebliche Wert von 3 
Prozent eingehalten wird. Das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem Bruttoin-
landsprodukt darf den Wert von 60 Prozent nicht (dauerhaft) überschreiten. Das Nähere regelt ein Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.“ (DONGES u. a. 2005: 61). Die Kompatibilität die-
ses Vorschlages mit Art. 115 GG wird vom Kronberger Kreis jedoch nicht problematisiert. 



 - 17 - 

Defizitquote zu gewährleisten (BUNDESRECHNUNGSHOF 2004: 94).40 Zu einer Strategie der 
nachhaltigen Finanzpolitik gehörten deshalb vor allem institutionelle Korrekturen auf natio-
naler Ebene. An erster Stelle stehe eine Änderung der Defizitregeln im deutschen Haushalts-
recht. Gefordert wird konkret, dass die europäischen Regelungen zur Defizitbegrenzung 
durch eine entsprechende gesetzliche Vorgabe in Deutschland abgesichert werden sollten.41 
Dies erscheine gerade angesichts der auf längere Sicht verstärkten privaten Bereitstellung 
und Finanzierung zuvor im staatlichen Sektor vorgenommener Investitionen gerechtfertigt.42 
 
Wie die derzeitige finanzpolitische Lage belegt, stellt die Grenze des Art. 115 GG ein 
äußerst stumpfes Schwert zur Schuldenbegrenzung dar. Die meisten Reformvorschläge zie-
len deshalb darauf ab, anstelle der bisher bestehenden weichen Regelungen verbindliche 
Regeln zu schaffen, die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren und gleichzeitig in 
der Praxis gut handhabbar sind. Für eine Umsetzung eines Konzeptes eines ausgeglichenen 
Haushalts erscheinen daher rechtlich bindende Maßnahmen zur Verstetigung der Budget-
politik bei den Gebietskörperschaften erforderlich, die zugleich mit den rechtlichen Ver-
pflichtungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Einklang stehen.43 Gefordert werden 
zusätzlich auch Korrekturen am System der staatlichen Buchhaltung, um dadurch zu 
einer besseren Erfassung und Darstellung von Lasten und Vermögen der öffentlichen Haus-
halte zu gelangen.44 Schließlich geht es auch um die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben: 
Mehrere OECD-Studien kommen zum Ergebnis, dass es neben dem Einsatz von modernen 
Managementmethoden vor allem um Reformen beim Haushaltsprozess geht, um dem Aus-
gabendruck effektiv entgegen zu wirken (ATKINSON und VAN DEN NOORD 2001; JOURMARD 
et al. 2004; SCHUKNECHT und TANZI 2005). 
                                                 
40  Der Bundesrechnungshof verweist auch darauf, dass die Vereinbarung hinsichtlich der Defizitaufteilung 

zwischen den Gebietskörperschaften vor allem ein Zugeständnis des Bundes an die Länder sei 
(BUNDESRECHNUNGSHOF 2004: 94). Vgl. auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht MICKER (2004). 

41  HENKE, HÖRETH und ZIPFEL (2003) verweisen auf das Beispiel der Schweizer Schuldenbremse: Der 
Grundsatz der Schweizer Regelung (Art. 121 Abs. 1 der Bundesverfassung) besteht darin, dass die „Ein-
nahmen und Ausgaben auf Dauer im Gleichgewicht“ zu halten sind. Von der Einhaltung des jährlichen 
Ausgleichs der Einnahmen und Ausgaben kann abgewichen werden, wenn sowohl der Bundesrat als auch 
die Bundesversammlung mit der Mehrheit der Stimmen zustimmt. Dies ist in diesem Fall mit der Ver-
pflichtung verbunden, die Mehrausgaben in den folgenden Jahren zu kompensieren. Weitere Informatio-
nen finden sich unter http://www.efd.admin.ch/d/dok/faktenblaetter/efd-schwerpunkte/106_schulden.htm. 
Vgl. auch eine Studie über die Anwendbarkeit in Österreich (BRANDNER u. a. 2005).  

42  Der Bundesrechnungshof und die Deutsche Bundesbank fordern seit langem, die Kreditfinanzierungs-
regel des Art. 115 im Rahmen eines nationalen Stabilitätspaktes zu korrigieren, da sie bei der Umsetzung 
der Europäischen Vorgaben ohne praktische Relevanz seien (DEUTSCHE BUNDESBANK 1999, 2005; 
BUNDESRECHNUNGSHOF 1999: 34ff.). Zur Anwendung des Art. 115 GG vgl. auch 
SACHVERSTÄNDIGENRAT (2004: 521ff.) und BUNDESRECHNUNGSHOF (2005).  

43  Zu den konzeptionellen Anforderungen an eine regelgebundene Finanzpolitik vgl. insbesondere ANNETT, 
DECRESSIN, DEPPLER (2005) und SCHUKNECHT (2004). 

44  Im Kern läuft dies auf die Einführung der doppelten Buchführung (Doppik) und die Abschaffung der 
einfachen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung in der öffentlichen Verwaltung hinaus (LÜDER 2000; LÜDER 
2004; STRUSS und WINTERMANN 2003; HENKE, HÖRETH und ZIPFEL 2003).  
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